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G e s e t z
zur Abschaffung der Wahlrechtsausschlüsse

für Menschen mit Behinderungen
im Niedersächsischen Landeswahlgesetz,

im Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz,
im Kammergesetz für die Heilberufe

und im Kammergesetz für die Heilberufe in der Pflege

Vom 27. März 2019

Der Niedersächsische Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Niedersächsischen Landeswahlgesetzes

§ 3 des Niedersächsischen Landeswahlgesetzes in der Fassung
vom 30. Mai 2002 (Nds. GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch
Bekanntmachung vom 8. Februar 2017 (Nds. GVBl. S. 20), er-
hält folgende Fassung:

„§ 3

Ausgeschlossen vom Wahlrecht ist, wer infolge Richterspruchs
das Wahlrecht nicht besitzt.“

Artikel 2

Änderung des
Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 

§ 48 Abs. 2 des Niedersächsischen Kommunalverfassungs-
gesetzes vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Juni 2018
(Nds. GVBl. S. 113), erhält folgende Fassung:

„(2) Vom Wahlrecht ausgeschlossen sind Personen, die durch
Entscheidung eines Gerichts nach deutschem Recht kein
Wahlrecht besitzen.“

Artikel 3

Änderung des Kammergesetzes für die Heilberufe

§ 17 Abs. 2 des Kammergesetzes für die Heilberufe in der
Fassung vom 8. Dezember 2000 (Nds. GVBl. S. 301), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. November 2018
(Nds. GVBl. S. 244), wird wie folgt geändert:

1. Die Nummern 2 und 3 werden gestrichen.

2. Die bisherige Nummer 4 wird Nummer 2.

Artikel 4

Änderung des Kammergesetzes
für die Heilberufe in der Pflege

§ 13 Abs. 4 Satz 2 des Kammergesetzes für die Heilberufe in
der Pflege vom 14. Dezember 2016 (Nds. GVBl. S. 261) erhält
folgende Fassung:

„2Nicht wahlberechtigt sind Kammermitglieder, denen durch
rechtskräftige gerichtliche Entscheidung das Recht aberkannt
worden ist, in öffentlichen Angelegenheiten zu wählen oder
zu stimmen.“

Artikel 5

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.

Hannover, den 27. März 2019

Die Präsidentin des Niedersächsischen Landtages

Gabriele  A n d r e t t a

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Niedersächsische Ministerpräsident

Stephan  W e i l



Nds. GVBl. Nr. 6/2019, ausgegeben am 4. 4. 2019

71

G e s e t z
zur Änderung des Niedersächsischen Gesetzes

zur Ausführung des Zweiten Buchs des Sozialgesetzbuchs
und des § 6 b des Bundeskindergeldgesetzes

Vom 27. März 2019

Der Niedersächsische Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Das Niedersächsische Gesetz zur Ausführung des Zweiten
Buchs des Sozialgesetzbuchs und des § 6 b des Bundeskinder-
geldgesetzes vom 16. September 2004 (Nds. GVBl. S. 358), zu-
letzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 15. Dezember
2016 (Nds. GVBl. S. 301), wird wie folgt geändert:

1. § 4 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„1Den kommunalen Trägern (§ 1 Abs. 1 Satz 1) wird aus
den Bundesmitteln nach § 46 Abs. 5 bis 10 SGB II je-
weils derjenige Anteil ihrer Leistungen für Unterkunft
und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II) erstattet, der dem in
§ 46 Abs. 6 und 7 SGB II für das Land Niedersachsen
festgesetzten, jedoch um 1,2 Prozentpunkte verminder-
ten Anteil entspricht.“

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) 1Über die Erstattung nach Absatz 1 hinaus erhal-
ten die kommunalen Träger (§ 1 Abs. 1 Satz 1) für die
Jahre 2016 bis 2019 einen Ausgleich aus Bundesmit-
teln für die in § 46 Abs. 10 Satz 3 SGB II genannten Leis-
tungen. 2Die dem Land Niedersachsen für das Jahr
2016 insoweit zugewiesenen Bundesmittel werden auf
die kommunalen Träger im Verhältnis der von ihnen
im Jahr 2016 geleisteten Aufwendungen für Unter-
kunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II) verteilt. 3In den
Jahren 2017 bis 2019 erhalten die kommunalen Träger
monatliche Abschlagszahlungen in Höhe eines Vomhun-
dertsatzes ihrer monatlichen Aufwendungen für Unter-
kunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II). 4Der Vom-
hundertsatz entspricht der Zahl der Prozentpunkte, die
für das Land Niedersachsen durch Rechtsverordnung
nach § 46 Abs. 10 Satz 1 Nr. 2 SGB II festgelegt sind.
5Im Jahr 2018 wird der Vomhundertsatz nach Satz 4
um 0,5 vermindert. 6Die Abschlagszahlungen werden

ab dem auf das Inkrafttreten der Rechtsverordnung nach
§ 46 Abs. 10 Satz 1 Nr. 2 SGB II folgenden Monat ange-
passt. 7Die dem Land Niedersachsen endgültig zuge-
wiesenen Bundesmittel für die Jahre 2017 bis 2019,
deren Höhe sich aus der rückwirkenden Anpassung des
Prozentpunktewertes in der Rechtsverordnung für das
jeweilige Vorjahr ergibt, sind unter Einbeziehung der
bereits geleisteten Abschlagszahlungen (Satz 3) in dem
Verhältnis auf die kommunalen Träger zu verteilen,
das ihrem Anteil an den Leistungen nach § 46 Abs. 10
Satz 3 SGB II in dem jeweiligen Vorjahr nach Maßgabe
statistischer Daten der Bundesagentur für Arbeit ent-
spricht.“

c) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird die Angabe „Absatz 2 Satz 1“ durch
die Angabe „Absatz 3 Satz 1“ ersetzt.

bb) Satz 4 wird gestrichen.

d) Absatz 5 erhält folgende Fassung:

„(5) 1Wird durch Rechtsverordnung des Bundes nach
§ 46 Abs. 10 Satz 1 Nr. 3 SGB II die Beteiligungsquote
nach § 46 Abs. 6 oder 7 SGB II für das Land Nieder-
sachsen rückwirkend gemindert, so ist abweichend
von Absatz 1 der entsprechende Anteilssatz nach der
Rechtsverordnung, vermindert um 1,2 Prozentpunkte,
maßgeblich. 2Die sich aus einer rückwirkenden Minde-
rung ergebenden Unterschiedsbeträge werden mit den
laufenden Zahlungen verrechnet.“

2. In der Anlage 1 wird jeweils die Angabe „§ 4 Abs. 2“ durch
die Angabe „§ 4 Abs. 3 Satz 2“ ersetzt.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2019 in Kraft.

Hannover, den 27. März 2019

Die Präsidentin des Niedersächsischen Landtages

Gabriele  A n d r e t t a

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Niedersächsische Ministerpräsident

Stephan  W e i l
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Niedersächsisches Gesetz
über das Verbot der Zweckentfremdung

von Wohnraum (NZwEWG)

Vom 27. März 2019

Der Niedersächsische Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1

Satzungsermächtigung, Begriffsbestimmungen

(1) 1Gemeinden können für Gebiete, in denen die ausrei-
chende Versorgung der Bevölkerung mit Mietwohnungen zu
angemessenen Bedingungen besonders gefährdet ist (Gebiete
mit Wohnraummangel), durch Satzung bestimmen, dass Wohn-
raum nur mit Genehmigung der Gemeinde anderen als Wohn-
zwecken zugeführt werden darf (Zweckentfremdung). 2Die
Satzung darf nur erlassen werden, wenn die Gemeinde dem
Wohnraummangel nicht auf andere Weise mit wirtschaftlich
und zeitlich vertretbaren Mitteln und in angemessener Zeit
abhelfen kann. 3Die Satzung ist auf höchstens fünf Jahre zu
befristen.

(2) 1Als Zweckentfremdung gilt es, soweit die Gemeinde in
der Satzung nichts anderes bestimmt, wenn der Wohnraum

1. zu mehr als 50 Prozent der Wohnfläche für gewerbliche
oder berufliche Zwecke verwendet oder überlassen wird,

2. baulich derart verändert oder in einer Weise genutzt wird,
dass er für Wohnzwecke nicht mehr geeignet ist,

3. mehr als insgesamt zwölf Wochen im Kalenderjahr tage-
oder wochenweise entgeltlich als Ferienwohnung vermie-
tet oder sonst entgeltlich für eine Fremdenbeherbergung
verwendet wird; in Gebieten, die überwiegend durch den
Fremdenverkehr geprägt sind (§ 22 des Baugesetzbuchs),
beträgt die Höchstdauer acht Wochen,

4. länger als sechs Monate ununterbrochen leer steht oder

5. beseitigt wird.
2Ein Fall der Zweckentfremdung nach Satz 1 Nr. 3 liegt nicht
vor, wenn und soweit der Wohnraum bereits vor dem 1. Janu-
ar 2019 rechtmäßig zur Fremdenbeherbergung genutzt wor-
den ist. 3Liegt einem Sachverhalt nach Satz 1 ein Rechtsge-
schäft zugrunde, so ist Satz 1 nur auf diejenigen Fälle an-
wendbar, in denen das Rechtsgeschäft nach Inkrafttreten die-
ses Gesetzes abgeschlossen worden ist.

§ 2

Genehmigung

(1) Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn öffentliche Inter-
essen oder schutzwürdige private Interessen das Interesse an
der Erhaltung von Wohnraum überwiegen.

(2) 1Die Genehmigung kann erteilt werden, wenn dem Inter-
esse an der Erhaltung von Wohnraum durch Ausgleichsmaß-
nahmen Rechnung getragen wird. 2Die Ausgleichsmaßnahme
kann darin bestehen, dass neu geschaffener Ersatzwohnraum
zu angemessenen Bedingungen bereitgestellt oder eine einma-
lige oder laufende Ausgleichszahlung geleistet wird. 3Ange-
messene Bedingungen liegen vor, wenn der Ersatzwohnraum
nach seiner Beschaffenheit und der dafür zu entrichtenden
Miete geeignet ist, um die Zweckentfremdung des Wohnraums
auszugleichen.

(3) Die Genehmigung kann befristet sowie mit Bedingungen
und Auflagen versehen werden.

(4) Die Satzung kann auch bestimmen, dass die Genehmi-
gung für und gegen Rechtsnachfolgerinnen oder Rechtsnach-
folger oder für und gegen Personen, auf die der Besitz über-
tragen wird, wirkt.

(5) Einer Genehmigung bedarf es nicht für die Nutzung von
Wohnraum, der der Unterbringung von Personen dient, die
der Gemeinde zugewiesen worden sind.

§ 3

Wiederherstellung des Wohnzwecks

(1) Ist Wohnraum ohne Genehmigung zweckentfremdet
worden, so kann die Gemeinde anordnen, dass die Zweckent-
fremdung beendet und der Wohnraum wiederhergestellt und
Wohnzwecken zugeführt wird.

(2) Anordnungen nach Absatz 1 wirken für und gegen die
Rechtsnachfolgerin oder den Rechtsnachfolger.

(3) Die Anfechtungsklage gegen Anordnungen nach Absatz 1
hat keine aufschiebende Wirkung.

§ 4

Auskunftspflicht, Datenerhebung, Betretrecht

(1) 1Die dinglich Verfügungsberechtigten, Besitzerinnen
und Besitzer, Verwalterinnen und Verwalter sowie Vermittle-
rinnen und Vermittler des betreffenden Wohnraums haben
der Gemeinde unentgeltlich die Auskünfte zu geben und die
Unterlagen vorzulegen, die erforderlich sind, um die Einhal-
tung der Vorschriften dieses Gesetzes und der aufgrund dieses
Gesetzes erlassenen Satzungen zu überwachen. 2Satz 1 gilt auch
für Beschäftigte und Beauftragte der in Satz 1 genannten Aus-
kunftspflichtigen sowie für Diensteanbieter im Sinne des Te-
lemediengesetzes. 3Verwalterinnen und Verwalter, Vermittle-
rinnen und Vermittler, Beschäftigte und Beauftragte sowie
Diensteanbieter im Sinne des Satzes 2 sollen nur dann heran-
gezogen werden, wenn im Einzelfall eine Erhebung der Daten
bei den übrigen in Satz 1 genannten Personen nicht möglich
ist oder einen unverhältnismäßig hohen Aufwand erfordern
würde und schutzwürdige Belange der betroffenen Personen
nicht entgegenstehen.

(2) 1Im Einzelfall dürfen Daten ohne Kenntnis der Aus-
kunftspflichtigen bei anderen Behörden erhoben werden, so-
weit

1. die in Absatz 1 genannten Personen ihrer Auskunftspflicht
nach Absatz 1 beharrlich nicht nachkommen oder

2. die betroffenen Personen eingewilligt haben

und diese Behörden aufgrund einer Rechtsvorschrift zur Über-
mittlung der Daten befugt sind. 2Die Gemeinde darf andere
Behörden um die Übermittlung personenbezogener Daten er-
suchen und die ihr daraufhin übermittelten personenbezoge-
nen Daten verarbeiten, soweit dies für die Überwachung der
Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes und der aufgrund
dieses Gesetzes erlassenen Satzungen erforderlich ist.

(3) 1Liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass Wohnraum zweck-
entfremdet wird, so haben die dinglich Verfügungsberechtig-
ten sowie die Vermieterinnen und Vermieter es den von der
Gemeinde beauftragten Personen zu ermöglichen, Grundstücke
und Wohnräume zu betreten. 2Das Betreten darf nur an Werk-
tagen von 7.30 bis 19.00 Uhr erfolgen. 3Das Grundrecht der
Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgeset-
zes) wird eingeschränkt.

§ 5

Werbeverbot

(1) Es ist verboten, für Wohnraum im Anwendungsbereich
einer Satzung nach § 1 Abs. 1

1. die Nutzung zu den in § 1 Abs. 2 Satz 1 Nrn. 1 und 3 ge-
nannten Zwecken anzubieten oder dafür zu werben, sofern
für diese Nutzung nicht die erforderliche Genehmigung
vorliegt,
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2. Angebote oder Werbung im Sinne der Nummer 1 zu ver-
breiten oder deren Verbreitung zu ermöglichen.

(2) 1Die Gemeinde kann anordnen, dass Diensteanbieter im
Sinne des Telemediengesetzes nach Absatz 1 verbotene Ange-
bote und Werbung von den von ihnen betriebenen Internet-
seiten unverzüglich zu entfernen haben. 2Anordnungen nach
Satz 1 wirken für und gegen die Rechtsnachfolgerin oder den
Rechtsnachfolger. 3Die Anfechtungsklage gegen Anordnungen
nach Satz 1 hat keine aufschiebende Wirkung.

§ 6

Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. Wohnraum entgegen einer Satzungsregelung nach § 1 an-
deren als Wohnzwecken (§ 1 Abs. 2 Satz 1 Nrn. 1 bis 5) zu-
führt, ohne dass dafür eine Genehmigung (§ 2) vorliegt,

2. einer vollziehbaren Auflage nach § 2 Abs. 3 zuwiderhan-
delt,

3. einer vollziehbaren Anordnung nach § 3 Abs. 1 zuwider-
handelt,

4. entgegen § 4 Abs. 1 Auskünfte nicht, nicht richtig oder nicht
vollständig erteilt oder Unterlagen nicht oder nicht voll-
ständig vorlegt,

5. einem Verbot nach § 5 Abs. 1 zuwiderhandelt oder

6. einer vollziehbaren Anordnung nach § 5 Abs. 2 Satz 1
nicht, nicht vollständig oder nicht fristgemäß nachkommt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu
100 000 Euro geahndet werden.

§ 7

Verhältnis zu anderen Rechtsvorschriften

§ 10 des Niedersächsischen Wohnraumfördergesetzes bleibt
unberührt.

§ 8

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.

Hannover, den 27. März 2019

Die Präsidentin des Niedersächsischen Landtages

Gabriele  A n d r e t t a

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Niedersächsische Ministerpräsident

Stephan  W e i l



Nds. GVBl. Nr. 6/2019, ausgegeben am 4. 4. 2019

74

G e s e t z
zur Auflösung der Clausthaler Bergbaukasse

Vom 27. März 2019

Der Niedersächsische Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1

Auflösung

Die Clausthaler Bergbaukasse wird mit Ablauf des 31. De-
zember 2019 aufgelöst. 

§ 2

Rechtsnachfolge

Rechtsnachfolger der Clausthaler Bergbaukasse ist das Land
Niedersachsen. 

§ 3

Verwendung des Vermögens

(1) Das Land Niedersachsen hat das Vermögen der Claus-
thaler Bergbaukasse zuzüglich zwischenzeitlich anfallender

Erträge nach Abzug der Verbindlichkeiten und der durch die
Auflösung entstehenden Kosten und sonstigen Lasten der Stif-
tung Bergwerk Rammelsberg, Altstadt von Goslar und Ober-
harzer Wasserwirtschaft mit der Zweckbestimmung zuzu-
wenden, es dem Stiftungsvermögen zuzuführen.

(2) Soweit eine Zuwendung nach Absatz 1 nicht zustande
kommt, hat das Land Niedersachsen das Vermögen der Claus-
thaler Bergbaukasse zuzüglich zwischenzeitlich anfallender
Erträge nach Abzug der Verbindlichkeiten der Stiftung sowie
der durch die Auflösung entstehenden Kosten und sonstigen
Lasten für die Erhaltung historischer Bergwerksbetriebe und
-anlagen im Bereich des Harzes zu verwenden.

§ 4

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.

Hannover, den 27. März 2019

Die Präsidentin des Niedersächsischen Landtages

Gabriele  A n d r e t t a

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Niedersächsische Ministerpräsident

Stephan  W e i l
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G e s e t z
zu dem Staatsvertrag zur Änderung des Staatsvertrages

zwischen dem Land Niedersachsen
und der Freien Hansestadt Bremen

über die Zusammenarbeit bei Überwachungs-
und Untersuchungsaufgaben im Verbraucherschutz-

und Tiergesundheitsbereich

Vom 27. März 2019

Der Niedersächsische Landtag hat das folgende Gesetz be-
schlossen:

Artikel 1

(1) Dem am 8./21. Dezember 2018 unterzeichneten Staats-
vertrag zur Änderung des Staatsvertrages zwischen dem Land
Niedersachsen und der Freien Hansestadt Bremen über die
Zusammenarbeit bei Überwachungs- und Untersuchungsauf-
gaben im Verbraucherschutz- und Tiergesundheitsbereich
vom 2./7. September 2004 wird zugestimmt.

(2) Der Staatsvertrag wird nachstehend veröffentlicht.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.

Hannover, den 27. März 2019

Die Präsidentin des Niedersächsischen Landtages

Gabriele  A n d r e t t a

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Niedersächsische Ministerpräsident

Stephan  W e i l
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Staatsvertrag
zur Änderung des Staatsvertrages 

zwischen dem Land Niedersachsen
und der Freien Hansestadt Bremen

über die Zusammenarbeit bei Überwachungs-
und Untersuchungsaufgaben

im Verbraucherschutz- und Tiergesundheitsbereich

Die Freie Hansestadt Bremen, 
vertreten durch den Präsidenten des Senats, 
dieser vertreten durch die Senatorin für Wissenschaft, Gesund-
heit und Verbraucherschutz, 

und

das Land Niedersachsen, 
vertreten durch den Ministerpräsidenten, 
dieser vertreten durch die Ministerin für Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz,

schließen den nachfolgenden Staatsvertrag:

Artikel 1

Der Staatsvertrag zwischen dem Land Niedersachsen und
der Freien Hansestadt Bremen über die Zusammenarbeit bei
Überwachungs- und Untersuchungsaufgaben im Verbrau-
cherschutz- und Tiergesundheitsbereich vom 2./7. September
2004 wird wie folgt geändert:

1. Artikel I wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:

„Übertragung von Aufgaben“.

b) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Das Land Niedersachsen überträgt die Wahrneh-
mung der lebensmittelrechtlichen und in Bezug auf die
Zertifizierung für Drittlandexporte auch der tiergesund-
heitsrechtlichen Überwachung zugelassener Fische-
reierzeugnisbetriebe und zugelassener Kühlhäuser, die
Fischereierzeugnisse lagern, im Gebiet der Stadt Cux-
haven sowie die Durchführung der Einfuhrkontrollen
in der Grenzkontrollstelle Cuxhaven bis zum 30. Juni
2021 auf die Freie Hansestadt Bremen.“

c) In Absatz 2 werden nach dem Wort „Veterinärdienst“
die Wörter „des Landes Bremen“ eingefügt.

d) In Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „Federführung
zur“ gestrichen und nach dem Wort „Überwachungs-
aufgaben“ die Wörter „im Gebiet der Freien Hansestadt
Bremen“ eingefügt.

2. Artikel II erhält folgende Fassung:

„Artikel II

Befugnisse

(1) Die in dem Gebiet des Landes Niedersachsen tätig
werdenden Bediensteten der Freien Hansestadt Bremen
sind berechtigt, in dem Land Niedersachsen die erforderli-
chen Amtshandlungen im Rahmen der mit diesem Vertrag
auf die Freie Hansestadt Bremen übertragenen Aufgaben
vorzunehmen. Für die Durchführung der mit Artikel I Ab-
satz 1 übertragenen Aufgaben gelten das Bremische Aus-
führungsgesetz zum Tiergesundheitsgesetz, das Bremische
Verwaltungsverfahrensgesetz, das Bremische Verwaltungs-
zustellungsgesetz, das Bremische Bekanntmachungsgesetz,
das Bremische Verwaltungsvollstreckungsgesetz, das Bre-
mische Gesetz über die Vollstreckung von Geldforderun-
gen im Verwaltungswege und das Gesetz zur Ausführung
der Verwaltungsgerichtsordnung. Die Gebührenerhebung
erfolgt nach dem Bremischen Gebühren- und Beitragsge-
setz in Verbindung mit der Allgemeinen Kostenverord-
nung und der Gesundheits-Kostenverordnung.

(2) Die in dem Gebiet der Freien Hansestadt Bremen tä-
tig werdenden Bediensteten des Landes Niedersachsen
sind berechtigt, in der Freien Hansestadt Bremen die erfor-
derlichen Amtshandlungen im Rahmen der mit diesem
Vertrag auf das Land Niedersachsen übertragenen Aufga-
ben vorzunehmen. Für die Durchführung der mit Artikel I
Absatz 3 übertragenen Aufgaben gelten das Niedersächsi-
sche Verwaltungsverfahrensgesetz, das Niedersächsische
Verwaltungszustellungsgesetz, das Niedersächsische Ver-
waltungsvollstreckungsgesetz, das Niedersächsische Justiz-
gesetz und das Niedersächsische Gesetz über Verordnun-
gen und Zuständigkeiten. Die Gebührenerhebung erfolgt
nach dem Niedersächsischen Verwaltungskostengesetz in
Verbindung mit der Gebührenordnung für die Verwaltung
im Bereich des Verbraucherschutzes und des Veterinärwe-
sens.“

3. Artikel IV erhält folgende Fassung:

„Artikel IV

Ermächtigungen

(1) Das Niedersächsische Ministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz und die Senatorin
für Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz der
Freien Hansestadt Bremen werden ermächtigt, alle sich bei
der praktischen Durchführung der nach Artikel I übertra-
genen Aufgaben ergebenden Fragen und Meinungsver-
schiedenheiten durch unmittelbare Absprache zu regeln.
Bei nachhaltiger Auswirkung ist die erzielte Einigung
schriftlich festzuhalten.

(2) Das Niedersächsische Ministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz und die Senatorin
für Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz der
Freien Hansestadt Bremen werden ermächtigt, Verwaltungs-
vereinbarungen 

— über gemeinsame, verbindliche Ausführungshinweise
zur Überwachung, 

— über Art und Umfang der Bündelung gemeinsamer Un-
tersuchungstätigkeiten, 

— über Einzelheiten in Bezug auf Informationsaustausch
und Berichtspflichten nach Artikel III,

— zur verwaltungstechnischen Zusammenarbeit und zum
Kostenausgleich 

abzuschließen.

(3) Das Niedersächsische Ministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz und die Senatorin
für Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz der
Freien Hansestadt Bremen werden ermächtigt, alle im
Rahmen der lebensmittel-, tiergesundheits- und futtermit-
telrechtlichen Überwachungsaufgaben erforderlichen Da-
ten zu verarbeiten und dafür ein vernetztes DV-System
einzurichten. Die hierfür erforderlichen Festlegungen und
ein Datenschutzkonzept werden dabei in einer Verwal-
tungsvereinbarung getroffen. Den jeweiligen Landesbeauf-
tragten für den Datenschutz obliegt die datenschutzrecht-
liche Kontrolle für die Überwachungs- und Kontrollmaß-
nahmen gemäß Artikel I auch insoweit, als die ihrer Kon-
trolle unterliegenden Stellen im jeweils anderen Bundes-
land für dieses tätig werden.“
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4. Artikel V erhält folgende Fassung:

„Artikel V

Kosten und Ausgleich

Die bei der Wahrnehmung der Aufgaben nach Artikel I
erbrachten Leistungen werden erfasst und die Kosten er-
mittelt. Die nach Artikel II eingenommenen Gebühren
werden in Abzug gebracht. Die verbleibenden Kosten wer-
den gemäß den Regelungen des Verwaltungsabkommens
über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Untersu-
chungseinrichtungen im Bereich Veterinärwesen, Lebens-
mittel- und Futtermittelüberwachung, Bedarfsgegenstände,
Wein, kosmetische Mittel sowie Tabakerzeugnisse (sog.
Norddeutsche Kooperation) vom 1. Mai 2009 abgerechnet.
Sofern für Leistungen die Regelungen der Norddeutschen
Kooperation nicht in Anspruch genommen werden, erfolgt
ein jährlicher Kostenausgleich. Einzelheiten werden durch
Verwaltungsvereinbarung geregelt.“

5. In Artikel VI Absatz 2 wird die Angabe „Artikel IV Absatz 3“
durch die Angabe „Artikel IV Absatz 2“ ersetzt.

6. Dem Artikel VII Absatz 1 wird der folgende Satz 2 ange-
fügt:

„Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes beträgt die Kündi-
gungsfrist ein Jahr zum Ende eines Kalenderjahres.“

Artikel 2

Dieser Staatsvertrag tritt nach Zustimmung der verfassungs-
gemäß zuständigen Organe der vertragsschließenden Länder
am 1. Juli 2019 in Kraft.

Bremen, den 21.12.2018 Hannover, den 08.12.2018

Für die Freie Hansestadt
Bremen

Für das Land
Niedersachsen

Die Senatorin für 
Wissenschaft, Gesundheit
und Verbraucherschutz

Die Ministerin für
Ernährung, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz

Eva  Q u a n t e - B r a n d t Barbara  O t t e - K i n a s t
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Niedersächsisches Gesetz
für den Übergangszeitraum nach dem Austritt
des Vereinigten Königreichs Großbritannien
und Nordirland aus der Europäischen Union

und der Europäischen Atomgemeinschaft 
(Niedersächsisches Brexit-Übergangsgesetz

— NBrexitÜG —)

Vom 29. März 2019

Der Niedersächsische Landtag hat das folgende Gesetz be-
schlossen:

§ 1

Übergangsregelung

Während des Übergangszeitraums gemäß den Artikeln 126
und 185 Abs. 1 Satz 1 des Abkommens über den Austritt des
Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus
der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemein-
schaft (ABl. EU Nr. C 66 I vom 19.02.2019 S. 1) in der jeweils
geltenden Fassung gilt im Landesrecht das Vereinigte König-
reich Großbritannien und Nordirland als Mitgliedstaat der
Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft,
soweit in § 2 nicht etwas anderes bestimmt ist.

§ 2

Ausnahmen

§ 1 findet keine Anwendung auf Bestimmungen des Lan-
desrechts, die die in Artikel 127 Abs. 1, 4, 5 und 7 des Abkom-
mens über den Austritt des Vereinigten Königreichs Groß-
britannien und Nordirland aus der Europäischen Union und
der Europäischen Atomgemeinschaft genannten Ausnahmen
umsetzen oder durchführen.

§ 3

Inkrafttreten

1Dieses Gesetz tritt an dem Tag in Kraft, an dem das Abkom-
men über den Austritt des Vereinigten Königreichs Großbri-
tannien und Nordirland aus der Europäischen Union und der
Europäischen Atomgemeinschaft in Kraft tritt. 2Der Tag des
Inkrafttretens nach Satz 1 wird im Niedersächsischen Gesetz-
und Verordnungsblatt bekannt gemacht.

Hannover, den 29. März 2019

Die Präsidentin des Niedersächsischen Landtages

Gabriele  A n d r e t t a

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Niedersächsische Ministerpräsident

Stephan  W e i l
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